
Gutachten
ZUT Lohn- za Einkommensteuerpflicht “DON Ordensangehörigen

Von Professor Dr Pn Sipa  a Ker
Ordinarius {r deutsches un internatıionales Finanz- und Steuerrecht

der rechtswissenschaf{tlichen der Unıversıi:tat öln

EINLEITUNG
Im Februar 1961 bın ich VO Generalsekretarıat der Vereinigung Deut-
scher Ordensobern I9 Köln-Mülheim Z Schleswigstraße 1. dıie Mı
sStattung elınes Gutachtens ZUTN Urteil der Kammer des Finanzgerichts
ürnberg VO Oktober 1960 181 172-175/ EFG 1961 SS ebeten
worden. Diıie Vereinigung Deutscher rdensobern hat sıch el VO  ® der
rıchtigen rwagun leiten Jassen, daß sich empfehlen wird, die Frage
der Lohn- bzw. Einkommensteuerpflicht VO  _ Ordensangehörigen grund-
satzlıch untersuchen lassen. Da 1ler sowohl kıirc)  ıches ecC| WI1€e auch
staatlıches Steuerrecht ZU. Zuge kommt, hat die Vereinigung zunaächst
1ın sehr zweckmäßiger else Herrn Prof Dr Audomar
VO der Theologıischen der Unıversität München die Eirstat-
LUuNg eınes Gutachtens ZUr Lohn- DbZw. Einkommensteuerpflicht Von (J)r-
densangehörigen A Uus der 1C| des kiırchlichen echts gebeten Dieses aus-

1041 un sehr gründliche Gutachten 1e nunmehr als onderdruck
Au  N der „Ordenskorrespondenz‘“ 1961 eit VQ

hat sıch AUS der Enge der ihm gestellten ra be-
Ireit. Er hat aus seınen kirchenrechtlichen Erwägungen auch bereits dıe
steuerrechtlichen olgerungen geCzZOSCN,; denen ich urchaus VOIN and-
punkt des staatliıchen Steuerrechts uneingeschränkt beitreten amn KS
kommt bel der Prüfung steuerrechtlicher Fragen sehr häufig VOT, daß dıe
eigentliıche Ents  elidung ın VorIiIragen WEeLT, Cie einem anderen Rechts-
gebiet angehören. Wenn diese Vorfifragen ıchtig entschıeden sind, —

gibt sich dann die steuerrechtliche Folgerung ohne jede Schwierigkeit.
SO leg auch 1ıler Das ausgezeichnete utia  en me1lnes senr verehr-
ten Herrn ollegen ist gefaßt, daß durchaus für sich allein bestehen
annn und ırgendeiner Ergänzung durch einen Hochschullehrer des Steuer-
rechts eigentlich ıcht mehr bedarf Es wIird sıch daher das vorlıegende
Anschlußgutachten verhältnismäßig IT fassen lassen können.

JC DER A  AT
hat 141 reiien erkannt, dalß d1e Frage nach den

Besteuerung VO  3 Eınkunften der Ordensleute HUr eın Ausschnitt au  N dem
um{ifassenderen Problem ıst, ob dıe Von der Rechtssatzung der Kiırche De-
Sialteie innerklösterliche Lebensordnung IUr den staatlıchen Bereich als
Realıtäat gelten hat oder als unbeachtlich auizufassen ıst
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Weiter aus, daß reC| erheblıiche Tatsachen AQUuS den Sachver-
halten rwachsen. Insbesondere das Steuerrecht hat einen unbändigen
rang, die Besteuerung die Wirklichkeit, Ww1e s1e 1Sst, also die
Tatsachen des Lebens anzuschließen. Die sSos wirtschaftliıche Betrach-
tungsweilse ist ın ihrem kKkern sehr häufig eine sozlologısche Betrachtungs-
welse, die danach ragt, Ww1e sıch dA1e Menschen tatsäc  1C} ın die mensch-
iıche Gesellschaft eingliedern
Was Nu die Ordensleute erı ıst bei richtiger Anwendung der
Steuergesetze Sganz un gar unmöglıch, über die grundsätzliche Eınstel-
ung der Ordensleute ZU. Diesseıits und ZU Jenseits und ber die
gemeıin tiefen und einschne1idenden WHolgerungen, die S1e aus relıgı0sen
Gründen für dle Gestaltung ihres diesseltigen Lebens ziehen, hinwegzu-
sehen. Es i1st icht möglıch, die markanten Züge ihrer Lebensordnung
für das Ziehen steuerrechtlicher Folgerungen Urc! Analogıen, W1Ie s1e
beispielsweise die Familientheorie nthält, umzudeuten. Miıt vollem echt
spricht sich mi1t em Nachdruck dagegen auS, daß
der eichsfinanzhof{f für die Lösung der Steuerfragen der en un Or-
densleute die Familientheorie herangezogen hat Es ist geradezu urch-
schlagen richtig, daß m Sınne des geltenden Steuerrechts der Eiınzelne
icht nach Theorien, sondern ach den be]l ıhm vorliegenden Sachverhal-
ten besteuert wird. erklärt 163, daß dieser sche1in-
bar wissenschaftliche „Theorien“”unsinn bzulehnen sSe1 Hier ist allerding
meınem sehr verehrten Herrn ollegen eın kleines un durchaus unbe-
deutendes Mißverständnis unterlau{fen. Man hat 1m Steuerrecht firüher
noch etwas stärker, als dies gegen  rüg der Yall 1st, mi1t dem Wort
„Theorie“ ın bestimmten Zusammensetzungen gearbeıtet Organtheorie,

FilialtheorieEinheitstheorie, Vervielfältigungstheorie, Yamıilıentheorie,
USW.), ohne A1e Absıicht aben, amı einen theoretischen, a31S0O einen
wissenschaftlichen, VOonNn der Wissenschait her entscheidend beeinflußten
Gedankengang verwenden Es handelte sich vielmehr die nıicht ganz
lückliche, we1ıl milßverstän  ıche Kennzeichnung eines” bestimmten (3@=-
dankenkomplexes, der den Steuerfachleuten geläung ist Bel den Worten
„Einheitstheorie“, „Famıilientheorie“ USW. handelt sıch sonach nichts
anderes als Kurzausdrücke der Yachsprache, cie bestimmte, mehr oder
weniger große Fragenkomplexe kennzeichnen sollen Natürlich können
solche Gedankengänge auch wıssenschaftlichen harakter en: allein
diles ist keineswegs das Entscheidende

Kichtig bleibt aber immer, daß die Besteuerung selbstverständlich nıcht
nach olchen Gedankenkomplexen, sondern ach den Sachverhalten, also
nach den Tatsachen des Lebens, erfolgen hat, Diese sind zunächst fest-
zustellen. Wenn sS1e festgestell sınd, dann sıind S1e NUur sowelt werten
Un würdigen, als dies unumgänglich notwendig 1st, die Subsum-
tion unter die gesetzlichen Tatbestände ermöglichen. Die Hauptsache
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ist 1U tatsächlich, WI1C feststelit dalß die Pro-

feßablegung oder der sonstwiıe geartete Inkorporationsakt R1n Vertrags-
abschlu ist und daß dieser Vertragsabschluß Gas absolut Entscheidende
des Sachverhalts 1St%, VON dem für die Beurteilung der Steueriragen aus-

zugehen ISst) 1eser Vertragsabschluß ist dann auch schlechtweg entschei-

dend afür, ob und inwilewelt bel den Ordensleuten überhaupt VO  © 1Nn-

Izüunften des einzelnen Mitglieds des Ordens gesprochen werden amn
hat reilen dargetan, daß die Einküni{ite der Ordens-

leute nıchts anderes sind und ach dem Vertragsabschluß sein können,
a1S ihr Lebensunterhalt, der ihnen durch das gemeinsame un gemein-
schaftlıche Leben, durch die ıta communI1s, geboien wIrd. ach der Lal-

saächlichen e1lte edeutie dieses gemeınsame der gemeinscha{ftliche 1LLe-

ben das tatsächliche, sich 31S0 ın der Wirklichkeit vollziehende usam-

menleben unter dem gleichen Dach, ın der VO allgemeinen kirchlichen
Recht und VO Sonderrecht der einzelnen klösterlichen erbande gefior-
derten OFrn der ebenswelse, ın der dıe Ordensmitglieder einander in

der Verpfli  ung und ın der Bere  1gung au{f Lebensunterhalt gleichge-
stellt SiINd Die Ordensleute haben also gemeinsamen Tisch, tragen diıe

gleiche eidung, enuizen 1eselbe Wohnung un Hauseinrichtung, —

weit die einzelnen Ordensleute nıcht entsprechend ihrer Beschäftigung
besondere Gebrauchsgegenstände benötigen.
Dieser den Ordensleuten gewährte Unterhalt ann auch dies ıst AdUuU>-

schlaggebend niemals als Entgelt angesehen werden, 06R untier

Entgelt die Gegenleistung des Arbeitsgebers fur die erbrachte Leistung
des Arbeitnehmers versteht. Dies hat w1e auch
ausiünhrt Senatspräsident Gerhard M ül Ler unter Hinwels auf VEeI -

schledene Literaturstellen klargestellt.
Einkünite 1 Sinne des Einkommensteuerrechts legen ımmer ME dann
VOTr, WenNn jemand aus einer estimmten Einkunif{tsart inküni{ite bezogen
hat. Das Beziehen solcher inkünite i1st wesentlich, NNn VO einkom-
mensteuerpflichtigen inkuniten bel ıhm überhaupt gesprochen werden
soll Nur Einküni{ite aus einer der s1ieben Einkunf{tsarten des des

Einkommensteuergesetzes vorlıegen, ann Von einkommensteuerpflichti-
AD inkünften gesprochen werden. Im Falle der richtigen Anwendung
des Einkommensteuergesetzes bel Ordensleuten ist sonach immer davon
auszugehen, ob bel richtiger Würdigung des Sachverhalts VL eınem Be-
ziehen VOIN ınkünifiten des Ordensmannes oder der rdensirau AaUuUs einer
der sieben einkommensteuerpflichtigen Einkunftsarten gesprochen LA

den ann oder nicht
Hıer handelt sıch spezle A ob bel der Sos Fremddienstlichkeit
des Ordensangehörigen vgl Abschn. des (Gutachtens Scheuer-
M IL BA MM} davon gesprochen werden kann, daß der ı1enst des

Ordensangehörıgen be1l einem Dritten, A ın Schulen, Krankenhäusern
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USW., VONN dem Ordensangehörigen selbst übernommen wird und daher
auch ihm selbst Dienstbezuge zufließen oder nıcht Es ist VO  >

S ın überzeugender else gezeıgt worden, daß avon keine Rede
eın könne, weıl dies dem ilchtig ermiıttelten Sachverhalt infach nicht
entspricht, wobel S ents  eidend aufi den Vertrag zwıschen dem Ordens-
angehörigen und dem en und nıcht etiwa autf das VO dem Ordensan-
gehörigen abgelegte Gelübde der Ireiwillıgen Armut ankommt. Dabel ı1st

ja nıicht S daß INa  _- etiwa behaupten könnte, handle sıch el
Scheinverträage oder gar erirage VADE Zweck der Umgehung der Eın-
kommensteuerpflicht der Ordensangehörigen Etiwas Derartiges wird n]ıe-
mand ernstlich behaupten können, sondern handelt sich sehr erns

gemeınte un strikt durchgeführte Verträge, die die a Lebensgestal-
Lung des Ordensangehörigen und SeiINe Sganzen Beziehungen AT uben-
welt betreifen un eben darum den wesentlıchen Inhalt des steuerrecht-
ıch beurteilenden Sachverhalts liefern. ESs kommt el auch in kel-
Ner else darauf A  g b und inwliıeweiıt sıch aus dieser Lebensstellun
des Ordensangehörigen bürgerlich-rechtliche Folgerungen ergeben; denn

handelt sich der Einhaltung des ertrags, der ohne Rücksicht
auf die bürgerlich-rechtlichen Folgerungen von den Ordensangehörigen
und von dem en eingehalten wird.
Dies en aber alle jene Entscheidungen der Gerichte der ınanzge-
richtsbarkeit verkannt, die aubten, dem rgebn1ıs kommen koön-
DE, daß eiıne Einkommensteuerpflicht des Ordensangehörigen aus

selbständıger Arbeit entstanden sel
Es erübrigt sich aher, diesen rwägungen im einzelnen nachzugehen urn
darzutun, daß S1€E dem Sachverhal der Wirklichkeit nıcht erecht werden.

III U T DES VOM 28 OKTOBER 960
Das UTr des ürnberg VO Oktober 1960 (r der Au{ffassung des
BFH 1 Yrt VO Februar 1951 347/50 199 1951
IFT 7 Del, wonach die Beträge, die einen Orden eshalb entrichtet
werden, weiıl eın Ordensangehöriger eın Amt außerhalb des Ordens 4QUuS-

übt, steuerlıch ınkünfite des UOrdensangehörigen selen. ach dem ın
diesem ula  en Ausgeführten kommt bel der Beurteilung der grund-
legenden Frage einer siıch etwa daraus ergebenden Einkommensteuer-
pflicht des Ordensangehörigen nıcht auf dıe: näaheren Einzelheiten des
Sachverhalts Es Ist ICHELS, daß WarTr der dem Urteil des urnber
zugrundeliegende Sachverhalt in einıgen Einzelheiten VO Sachverhalt
bweicht, der dem sogeben erwähnten Urteil des BFE  e zugrunde lag Diese
Abweichungen Ssind aber iıcht ents  eidend, daß alsoO verschiedene
steuerliıche Beurteilungen bei rı  lger Anwendung des (z‚esetzes nıcht
atz greiıfen könnten. Dem Urt. des BEFH VO Februar 1951 ann Ina  -

ebensowenig folgen W1e dem Ir des UurnDder { Das Urt des BFH
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wendet ın der Tat d., w1e das Nürnberg erwähnt, 1ne typısıerende
Betrachtungsweise d indem aul run Jängerer rwagungen aUus-

r 9 daß auf die Unterschiede iıcht ankommen könne, die zwıschen
einem Weltgeistlichen und einem Ordensgeistlichen 1n wiıirtschafitlicher
un reC|  ıcher Beziehung estenen AT ıst richtig, daß die Recht-
sprechung des BE  O auch 1n ihrem späteren Verlauf n bestimmten Gren-
Z der Typısierung VO Sachverhalten festgehalten habe; allein diese
Grenzen sınd ı1n der späteren Rechtsprechung 1el SEZOBECN, als dies
nOo 1m Jahr 1951 der all WarTl. Bei richtiger Wertung und Würdigung
des Sachverhalts Sind die Unterschiede zwıschen den gesamten Lebens-
verhältnissen eınNnes Weltgeistlichen un eines Ordensangehörigen großf,
da 3 ber S1e alleın schon ach der stärker zurückhaltenden Anwendung
der Typisierungslehre uüre den BEH nıcht mehr hinweggesehen werden
annn Nach der derzeitigen Auffassung des BFH selbst scheint ganz

se1n, die ungleichen Falle des Weltgeıistlıchen und des Or-
densangehörigen gleichzubehandeln. ber selbst Wenn INa die Autz{fas-
SUNg vertireten würde, daß die Gleichbehandlung ach der Typisierungs-
re, WI1e S1e der BE  r gegenwärtig vertritt, och immer möglich ware,
mußte InNnan VO wissenschaftlichen Standpunkt AUuS einwenden, da die
Typisierungslehre weıt nıcht mehr angewendet werden annn
Das ürnberg hat SsIıch weıter VO  - dem edanken leiten lassen, daß
das Urdensgelübde der Ireiwilligen Armut keine Wirkung auf bürgerlich-
reC  ıchem eblet habe Es enthalte insbesondere keine bürgerlich-recht-
ıch wıiırksame Abtretung samtlıcher künftigen Forderungen des rdens-
angehörigen aus Arbeit den Orden und auch keine Bestellung eines
Nie  rauchs den künftigen Forderungen des UOrdensangehörigen Au  N

Arbeitslohn, die ema Abs StAnpG steuerlich beachtet werden
mußten Der Sachve  alt; WwW1e bei einem Ordensangehörigen gegeben
1St, ist @UB aber nıcht den iırkungen auf bürgerlich-rechtlichem (e-
biet eSSCNH, da das Ordensrecht kirchliches ec ST Eis kommt auch,
wıe überzeugend argetan hat, nıcht 1n erster Linie
auf das Gelübde der Iireiwillıgen Armut un selne Ausstrahlungen a
sondern auf den Vertrag, der zwıschen dem Ordensangehörigen und dem
en abgeschlossen 1st, un qauft sSe1inNe tatsächliche Einhaltung. Dieser
Vertrag und selne tatsächliche Einhaltung stehen 1U aber der Einkom-
mmen- bzw. Lohnsteuerpflicht des Ordensangehörigen enigegen. Nach dem
Vertirag, der die Zugehörigkeit des einzelnen Ordensangehörigen Sel-
Nne en begründet, ann der Ordensangehörige füur sich selbst keinen
Dienstvertrag abschließen und für sıch selbst keine Dienstbezüge oder
Arbeitslohn erwerben. Es ist Ja auch der en selbst, der auf Trun
einer Vereinbarung m1t der außerhal des Ordens stehenden Stelle über-
nımmt, bestimmte Dienstleistungen seliner Ordensangehörigen ZU  —+ Ver-
fügung tellen Im Falle des Ort des ürnberg ıst Panz richtig der
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Vertrag des Landratsamts etr die Erteilung des Religionsunterrichts
icht mi1t einzelnen Ordensangehörigen, sondern miı1t dem Provinzlalat
des Ordens abgeschlossen worden. Der Unterricht wurde, worauf aller-
ın nıicht entscheidend ankomm{{, nıcht VO  — einem einzigen, seıner Per-
SO  e ach bestimmten Pater, sondern VO drei verschiedenen Patres erteilt,
wobel nıcht ents!  eidend Warl, welcher der Patres gerade die Neigung
hatte, den Religionsunterricht erteilen, sondern entscheidend War die
Bestimmun des Provinzlalats selbst, Wen CS jeweils ZU  b— Erteilung des
Religionsunterrichts entsenden wollte

Ebensowenig W1e dem UT des ürnberg gelungen 1St, in urch-
schlagender W eise arzutun, ca 03 einkommensteuerrechtlich der einzelne
den Religionsunterricht erteijlende ater einkommen- DbZw lohnsteuer-
pflichtig sel, 1sSt eES auch dem Urt des BFEFH VO Februar 1951 gelungen,

beweisen, daß die Bezüge, die eınen Orden der Bekleidung
e1INes MmMies außerhalb des Ordens durch Ordensangehörige entrichtet
werden, steuerlich qls Einkünite des Ordensangehörigen angesehen WeI-

den müßten. Was arüber hinaus insbesondere im schn I, dieses
Urteils gesagt I8L, annn heute nıcht mehr als schlüssig angesehen werden.
Das Urteil meınt, daß derjenige Ordensangehörige, der eın Amt außer-
halb des Ordens ausuübe, ın der 1C} des Einkommensteuerrechts untier
en Umständen auch als derjenıge angesehen werden musse, der das
aIiur ausgeworfene Entgelt als Dienstbezüge bzw Arbeitslohn erhalte
In dieser Sicht ist das Gelübde der freiwilligen TMU SOZUSaßgenN ROl  — der
run das bereits Erworbene den en wieder abzugeben Das ent-
spricht aber ın keiner Weise dem tatsächlichen Sachverhalt. irgends
steht eschrieben, dalß irgend jemand, der eine Arbeit leistet, das aIiIur
ausgeworfene Entgeit selbst erhalten müßte ach dem Vertrag zwischen
Ordensangehörigen und dem en erhält der einzelne Ordensangehörige
für die frem  jenstlichen Leistungen überhaupt gar nıichts. Es handelt
sich el 1n keiner Weise Seı1ıne Bezüge, SEC1INEe Einkünfte
und eın Einkommen, sondern Einnahmen Se1INEeSs Ordens, die ın
der jeweiligen Oöhe nıcht ih weiterfließen. Er annn VO seınem (DB
den die Ausfolgung dessen, WaSs der en niolge seıner persönlıchen
Arbeitsleistung erworben hat, nicht verlangen Das erlaubt ihm das (Dn-
densrecht nicht: dem sıch unterworien hat Die ordensrechtlichen EIn-
wirkungen auf die achlage S1ind aber Jeden{falls olange auch {ür das
Einkommen- bzw Lohnsteuerrecht entscheı1dend, olange der ordensrecht-
1C Vertrag VO  —$ den Beteiligten erns gemeınt ist und tatsächlich e1Nn-
gehalten wird.
Es ıst icht erforderlich, 1m vorliegenden Zusammenhang Z Lösung der
umstrittenen Frage verfassungsrechtliche Bestimmungen bemühen Es
reicht die 1m verankerte Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung
ın Verbindung mıit den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes dUs,
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überzeugend darzutun, daß ın jenem Umfang, den
ın seinem Gutachten umschrieben hat, für ıne Eınkommen- und Deohn-
steuerpflicht der frem  1enstlichen Tätigkeıt e1ines OÖrdensangehö6-
rıgen eın aum besteht

SCHLUSSBEMERKUN
hat 1ın seinem Schlußwort ausgeführt, daß der Staat

hinsichtlich der Kloster deren kirchenrechtliche Ordnung als praexistent
anerkennen musse. Das entspreche jedenfalls 1M gegenwärtigen Staat
dem erhältnis, ın dem den Kirchen steht Im Steuerrecht hat auch
tatsaäc|  1C| der Reichsfinanzhof 1n dem Urt VO Z Dezember 1940 4Q

334 1941 3924 allerdings nicht mi1t überzeugender Begrun-
dung und das Wrı des BFH VO 20 Marz 19583 2096
1953 I11 118 edanken geäußert, dıe 1mMm TEels der ıer erorterten Pro-
ematı sich qls die Findung richtigen Rechts darstellen. Die Rechtspre-
chung AaUusSs dem Jahr 1953 1st ZU  — Rechtsprechung au  N dem Jahr 1940 1N-
sotern zurückgekehrt, qals S1e die ordensrechtliche Pragung des Sachver-

auch für das Gebiet der Besteuerung entscheıdend sSeın 1e8 Gegen
das Urt des ürnberg ist Rechtsbeschwerde eingelegt Der Z  — Ent-
S  eıdung berufene ena des BE  D wird 1U diesen richtigen edanken
auch weiliterhin anzuwenden haben, der Entscheidung gelangen,
daß der Lohnsteuerhaftungsbes  e1d, den das Fınanzamt erlassen hat,
nıcht ecC| bDesteht Er wird diesen esche1l und das Ort des
ürnberg ufzuheben un auszusprechen haben, da (3 eine Einkommen-
oder Lohnsteuerpflicht des Beschwerdeführers nicht Recht besteht

(D


